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Zur Übersicht dient die Ahnentafel Zurrcr und Weisbiod, die eigentlich eine

Verwandtschaftstafel, kombiniert aus Ahnen- und Nachfahrenlisten darstellt Fur

den fernerstehenden Leser — das Buch ist ja in erster Linie fur die Tamilic

bestimmt — ware die Beigabe von drei Stammtafeln Zurrcr, Weisbrod und Schwarzenbach

zur leichteren Erfassung der Zusammenhange erwünscht gewesen. Im

Anhang sind ein ausführliches Verzeichnis der benutzten Quellen, wie auch

Anmerkungen beigefügt.
So ist ein Werk entstanden, das weit über die herkömmlichen Familiengeschichten

einzureihen ist Die feinfühlige Verfasserin hat es verstanden, historische

Vorgange des Zeitgeschehens emzuflechten und bei aller Wahiung der nuchtcincn

Tatsachen mit dichtenschei Intuition das Ganze in lebenswarmer, angenehmer

Form darzustellen und interessante Beitrage zui Kultur- und Industriegeschichte
des 19 Jahrhundeits zu erschließen A Bodmcr

Die^neue Enipfehlungskarte
Art 5 der an der Delegiertenversammlung vom 15 Juni 1963 beschlossenen

Statuten besagt «Jedes Mitglied erhalt auf besonderes Eisuchcn an den

Gesellschaftsvorstand gegen eine Gebuhr von Fr 2 — eine dici Jahre gültige
Empfehlungskarte». Auf Grund dieses Textes wurde eine neue Karte entwickelt und zwar
auf den Rat des Voistehers des Baslei Zivilstandsamtes, Hcnn Di Goetz, hin int
Benehmen nut dem Chef des Eidg Amtes fui Zivilstandswesen, FFerrn H R

Schnyder in Bern. Der vom Unterzeichneten verfaßte Entwurf wurde von unsciem

Ehrenmitglied Dr R Oehler persönlich nut FFerrn Schnyder durchgesprochen und
schließlich bis zur Druckreife bereinigt An der Konferenz der Kantonalen
Aufsichtsbehörden im Zivilstandswcsen vom 15/16 Oktober 1964 wurde vom
Vorsteher des Eidg Amtes über diese Empfehlungskarte berichtet Das Referat ist m
der Zeitschrift fur Zivilstandswesen Nr 11 1964 enthalten und enthalt im
wesentlichen folgendes-

«In den früheren Jahren hatten die Zivilstandsbehorden verschiedentlich

Schwierigkeiten mit einzelnen Fannlienforschein und auch das Eidg Amt fur Zivil-
standswesen mußte sich nut dieser Frage befassen Es ist erfreulich feststellen zu
können, daß heute auf Seite der Genealogen offenbar der Wunsch besteht mit den
Behörden des Zivilstandswesens einträchtig zusammenzuaibeiten Die SGFI hat
eine Empfehlungskarte fur ihre Mitglieder entworfen, die den Kantonalen
Aufsichtsbehörden die Erteilung der Bewilligung zur Einsichtnahme in die Registci
erleichtern soll In der sechsseitigen Karte ist der Text der Artikel 15 und 29 der

Verordnung über das Zivilstandswesen (auf Seite 4) auszugsweise wicdeigegcben.
Bemerkenswert ist, daß der Inhaber der Karte untcrschriftlich bestätigen muß, von
diesen Vorschriften Kenntnis genommen zu haben Ei verpflichtet sich überdies

mit seiner Unterschrift, die den Zivilstandsbeamten auferlegte Schweigepflicht fur
seme Person zu übelnehmen Die Seiten 5 und 6 der Empfehlungskalte sind fur
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Eintragungen der Kantonalen Aufsichtsbehörden reserviert, um so auf einfache

Weise die Befugnis zur Einsichtnahme geben zu können Falls die Behörde von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, erspart sie sich ein besonderes Bewilli-
gungsschreiben. Selbstverständlich soll es ihnen unbenommen bleiben beim bisherigen

System der Ermächtigung durch besondere Schriftstucke zu bleiben».

Gemäß Schreiben des Eidg. Amtes wurde den kantonalen Vertretern Muster
der vorgeschlagenen Karte ausgehandigt mit der Bitte allfallige Anderungsvorschläge

einzureichen. Nach Ablaut der gestellten Frist lagen keine solche Begehren

vor. Lediglich der Kanton Bern zieht cor im obgenannten Sinne eigene Bewilli-
gungsschreiben auszuhandigen.

Der Text der neuen Karte ist nach wie vor deutsch und franzosisch Aus
praktischen Gründen wird sie vom Gcsellschaftskassier ausgefertigt und zusammen mit
dem Präsidenten unterschrieben Sie tragt im Gegensatz zur alten, die Mitglicds-
nummer, die der Mitgliederkartothek des Kassiers entnommen wird, die
Gültigkeitsdauer, welche auf drei Jahre beschrankt ist, aber praktisch mit dem Wechsel
des Gesellschaftsvorstandes verfallt. Ob der abtretende oder der neue Präsident
bzw. Kassier unterzeichnen, ist nicht wesentlich. Die Bedeutung der Unterschrift
des Inhabers ist gegenüber der bisherigen Karte, wie oben erwähnt, eine ernste
Verpflichtung.

Gegenuber den Zivilstandsamtern ist die Karte nur gültig, wenn sie das Visum
dei Aufsichtsbehörde (in der Regel des betr Regierungsrates) tragt. Dieses muß
bei der Neuausfertigung nach Ablauf der Gültigkeit erneuert werden, sofern
nicht ein besonderes Bewilligungsschreiben mit längerer Gültigkeit der Karte
beigelegt werden kann Aufsichtsbehörde ist in der Regel der mit dem Zivilstands-
wesen betraute Regierungsrat des betr. Kantons Die Bewilhgungserteilung kann
aber, wie z B im Kanton Basel-Stadt, dem Chefbeamten des Zivilstandsamtes
delegiert sein.

Das Visum wird also nicht mehr, wie dies auf der alten Karte stand, vom Eidg.
Amt, sondern von den Behörden dei Kantone erteilt, wie dies übrigens in der

Zivilstandsverordnung vorgesehen ist. Ein Verzeichnis der Karteninhaber bei den
Behörden erübrigt sich Die bisherige Verpflichtung, Buchern und Archivalien
che größte Sorgfalt angedeihen zu lassen, wird als Selbstverständlichkeit textlich
nicht mehr aufgeführt. Bei einer Neuausstellung der Karte darf die alte Photo
wieder verwendet werden, es sei denn das veränderte Aussehen des Inhabers mache

eine neue notig.
Der Gesellschaftsvorstand dankt den Herren Dr E. Goetz, Basel, Dr. R. Ochler,

Gumligen, und Herrn H R Schnyder, Bern, fur ihre Ratschlage und Mithilfe beim
Zustandekommen dieser allseitig befriedigenden Gestaltung unserer Empfehlungskarte.

H. E. Dandliker
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